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(54) Druckturm mit mindestens zwei übereinander angeordneten Druckwerken und mit 
mindestens einer Hebebühne

(57) Die Erfindung betrifft einen Druckturm (01) mit
mindestens zwei übereinander angeordneten Druckwer-
ken (03; 04) und mit mindestens einer Hebebühne (09;
10; 13), wobei der Druckturm (01) mindestens zwei re-
lativ zueinander in einer horizontalen Richtung abstands-
veränderbare Seitengestelle (11; 12) umfasst, welche je-
weils mindestens zwei übereinander angeordnete
Druckwerke (03; 04) oder Teile (02; 14; 05; 06; 07; 08)
von mindestens zwei übereinander angeordneten Druck-

werken (03; 04) aufnehmen und von denen zumindest
ein Seitengestell (12) zwischen einer Funktionsstellung,
in der die Seitengestelle (11; 12) zusammengeführt sind,
und einer Öffnungsstellung, in der sie voneinander be-
abstandet sind, bewegbar ist, wobei mindestens eine ei-
nen begehbaren Zwischenraum der beiden in der Öff-
nungsstellung befindlichen Seitengestelle (11; 12) be-
grenzende Schutzeinrichtung (15) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Druckturm mit min-
destens zwei übereinander angeordneten Druckwerken
und mit mindestens einer Hebebühne gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Durch die WO 2004/080718 A1 ist ein Druck-
turm mit mindestens zwei übereinander angeordneten
Druckwerken bekannt, welcher mindestens eine Hebe-
bühne zum Verbringen von Bedienpersonal in unter-
schiedliche Höhen entsprechend den unterschiedlich
hoch angeordneten Druckwerken aufweist.
[0003] Die DE 198 33 468 A1 offenbart einen Druck-
turm mit zwei auseinanderfahrbaren Gestellhälften. Im
auseinander gefahrenen Zustand des Druckturms ist
zwischen den Gestellhälften eine heb- und senkbare Ar-
beitsbühne angeordnet. Einzelheiten über den Ort der
Arbeitsbühne, insbesondere bei geschlossenem Zu-
stand wird keine Angabe gemacht.
[0004] Aus der DE 94 21 112 U1 ist ein Druckturm mit
mehreren übereinander angeordneten Druckwerken be-
kannt, wobei die Druckwerke in Seitengestellen gelagert
sind, die relativ zueinander in einer horizontalen Richtung
verschiebbar sind.
[0005] Die US 2004/0182271 A1 beschreibt eine
Druckmaschine mit einer zwischen den Seitengestellen
verfahrbaren Hebebühne.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Druckturm mit mindestens zwei übereinander ange-
ordneten Druckwerken und mit mindestens einer Hebe-
bühne zu schaffen.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Ein Druckturm mit mindestens zwei übereinan-
der angeordneten Druckwerken und mit mindestens ei-
ner Hebebühne zum vorzugsweise Verbringen von Be-
dienpersonal in unterschiedliche Höhen entsprechend
den unterschiedliche hoch angeordneten Druckwerken
verfügt demnach über mindestens zwei relativ zueinan-
der in einer horizontalen Richtung abstandsveränderba-
re Seitengestelle, welche jeweils mindestens zwei über-
einander angeordnete Druckwerke oder Teile beispiels-
weise Plattenzylinder und/oder Übertragungszylinder
und/oder Farbwerke und/oder Feuchtwerke von minde-
stens zwei übereinander angeordneten Druckwerken
aufnehmen und von denen zumindest ein Seitengestell
zwischen einer Funktionsstellung, in der die Seitenge-
stelle zusammengeführt sind, und einer Öffnungsstel-
lung, in der sie voneinander beabstandet sind, bewegbar
ist, wobei eine der Hebebühnen zwischen den beiden
sich in ihrer Öffnungsstellung befindlichen Seitengestel-
len angeordnet ist.
[0009] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass durch die abstandsver-
änderbaren Seitengestelle eine besonders gute Zugäng-
lichkeit der Teile der Druckwerke im Inneren des Druck-
turms möglich ist, wodurch Wartungs- und Inspektions-
arbeiten einfach und übersichtlich durchführbar sind, wo-

bei durch die in der Öffnungsstellung zwischen den Sei-
tengestellen angeordnete Hebebühne die Wartungs-und
Inspektionsarbeiten im Inneren des Druckturms ergono-
misch günstig durchgeführt werden können.
[0010] Vorteilhafterweise ergibt sich ein einfacher Auf-
bau des Druckturms und der Hebebühne, da insbeson-
dere die Hebebühne außer der Hubbewegung nicht be-
wegt werden muss. Die Hebebühne verbleibt versenkt
zwischen den Seitengestellen, insbesondere befindet
sich in einfacher Weise die Ruhestellung der Hebebühne
unter den verfahrbaren Seitengestellen (insbesondere
zumindest unter dem unteren Übertragungszylinder, vor-
teilhafterweise unter dem unteren Übertragungszylinder
und unterem Formzylinder).
[0011] In einer alternativen oder ergänzenden Ausfüh-
rung ist eine Schutzeinrichtung, vorzugsweise ein Ge-
länderteil zur Verbesserung des Personenschutzes zwi-
schen, vorzugsweise zwei relativ zueinander bewegli-
chen Seitengestellen angeordnet.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden nä-
her beschrieben.

Es zeigen:

[0013]

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Druck-
turms mit relativ zueinander in einer horizonta-
len Richtung abstandsveränderbaren Seiten-
gestellen in einer Funktionsstellung in einer
Seitenansicht, mit einer in ihrer Öffnungsstel-
lung zwischen den beiden Seitengestellen be-
findlich angeordneten Hebebühne;

Fig. 2 eine dahingehend vereinfachte Darstellung des
Druckturms aus Fig. 1, dass Farb- und Feucht-
werke sowie Platten- und Übertragungszylin-
der der Druckwerke nicht dargestellt sind;

Fig. 3 den Druckturm aus Fig. 2 mit der Hebebühne
in ihrer unteren Ruheposition;

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung des Druck-
turms aus Fig. 3;

Fig. 5 den Druckturm aus Fig. 3 mit der Hebebühne
in einer angehobenen Arbeitsposition;

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des Druck-
turms aus Fig. 5;

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer als Sche-
renhubtisch ausgebildeten, zwischen den bei-
den sich in ihrer Öffnungsstellung befindlichen
Seitengestellen angeordneten Hebebühne in
einer Seitenansicht;
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Fig. 8 die Hebebühne aus Fig. 7 in einer perspektivi-
schen Explosionsdarstellung;

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer als Auf-
zug ausgebildeten, zwischen den beiden sich
in ihrer Öffnungsstellung befindlichen Seiten-
gestellen angeordneten Hebebühne in einer
Seitenansicht.

[0014] Ein in Fig. 1 dargestellter Druckturm 01 besteht
in einer Seitenansicht im Wesentlichen aus jeweils zwei
relativ zueinander in einer horizontalen Richtung ab-
standsveränderbaren Seitengestellen 11; 12, welche je-
weils vier übereinander angeordnete Druckwerke 03; 04
oder Teile hiervon, wie etwa Formzylinder 02; 14, insbe-
sondere Plattenzylinder 02; 14, Übertragungszylinder
05; 06, Feucht- und/oder Farbwerke 07; 08 aufnehmen.
Ein Seitengestell 12 ist zwischen einer Funktionsstel-
lung, in der die Seitengestelle 11; 12 zusammengeführt
sind, und einer Öffnungsstellung, in der sie voneinander
beabstandet sind, bewegbar. In der Öffnungsstellung
wird zwischen den beiden Seitengestellen ein begehba-
rer Zwischenraum gebildet.
[0015] An beiden außen liegenden Seiten des Druck-
turms 01 ist vorzugsweise jeweils eine Hebebühne 09;
10 zum Verbringen von Bedienpersonal in unterschied-
liche Höhen entsprechend den unterschiedliche hoch an-
geordneten Druckwerken 03; 04 vorgesehen. Eine wei-
tere Hebebühne 13 ist vorgesehen, welche zwischen den
beiden sich in ihrer Öffnungsstellung befindlichen Sei-
tengestellen 11; 12 angeordnet ist. Mit den Hebebühnen
09; 10; 13 ist eine optimale Bedienung in ergonomischer
Haltung möglich, beispielsweise zum Plattenvorlegen
sowie für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
[0016] Der Druckturm 01 ist als 4er oder 8er Druckturm
ausgebildet und arbeitet nach einem Offsetverfahren.
Die übereinander angeordneten Druckwerke 03; 04 des
Druckturms 01 sind als Doppeldruckwerke 46 ausgebil-
det, wobei der Druckturm 01 durch die abstandsverän-
derbaren Seitengestelle 11; 12 zumindest im Wesentli-
chen in der Berührungsebene der aneinander anliegen-
den Übertragungszylinder 05; 06 der Doppeldruckwerke
46 teilbar ist. Der vorzugsweise für den Zeitungsdruck
vorgesehene Druckturm 01 ist vier Druckformen breit
ausgebildet und ist vorzugsweise als 4/2-Druckeinheit
ausgebildet. Der Druckturm 01 kann auch sechs Druck-
formen breit ausgebildet sein, wobei er vorzugsweise als
6/2-Druckeinheit ausgebildet ist. Ebenfalls ist denkbar,
dass der Druckturm als 4/1- oder als 5/2-Druckeinheit
ausgebildet ist.
[0017] In jedem Seitengestell 11; 12 sind mehrere, vor-
zugsweise 4 Druckwerke 03; 04 übereinander angeord-
net. Jedes Druckwerk 03; 04 weist vorzugsweise zumin-
dest eine Formzylinder 02; 14, einen Übertragungszylin-
der 05; 06 und ein Farbwerk 07; 08 auf. Zusätzlich kann
jeweils ein Feuchtwerk vorgesehen sein. Je zwei hori-
zontal gegenüber liegende Druckwerke 03; 04 bilden ein
Doppeldruckwerk 46 und bedrucken gleichzeitig eine

Bahn beiderseits.
[0018] Die Anordnung der zwischen den beiden sich
in ihrer Öffnungsstellung befindlichen Seitengestellen
11; 12 angeordneten Hebebühne 13 wird ausführlich an-
hand der Fig. 2 bis 5 beschrieben, worin der Druckturm
01 mit Hebebühne 13 dahingehend vereinfacht darge-
stellt ist, dass Farb- 07; 08 und/oder Feuchtwerke sowie
Platten- 02; 14 und Übertragungszylinder 05; 06 der
Druckwerke 03; 04 ebenso wie die Hebebühnen 09; 10
an den beiden außen liegenden Seite des Druckturms
01 nicht dargestellt sind.
[0019] In Fig. 2 befinden sich die zwei abstandsverän-
derbaren Seitengestelle 11; 12 in ihrer Funktionsstel-
lung, so dass die Übertragungszylinder 05; 06 der Druck-
werke 03; 04 (Fig. 1) in einer Berührungsebene, insbe-
sondere unter Zwischenschaltung einer Bedruckstoff-
bahn, aneinander anliegen und/oder anliegen können.
In den Fig. 3 bis 6 befinden sich die zwei abstandsver-
änderbaren Seitengestelle 11; 12 in ihrer Öffnungsstel-
lung, so dass die Hebebühne 13 zwischen den in der
Öffnungsstellung nicht mehr aneinander anliegenden,
sondern auseinander gefahrenen Übertragungszylin-
dern 05; 06 der Druckwerke 03; 04 aus ihrer Ruheposition
(Fig. 3 und 4) in mindestens eine Arbeitsposition defi-
nierter Höhe anhebbar ist (Fig. 5 und 6). Die beiden Sei-
tengestelle 11; 12 sind auf einem Fundament 35 ange-
ordnet. Dabei ist das Seitengestell 11 gegenüber dem
Fundament 35 ortsfest, und das Seitengestell 12 gegen-
über dem Fundament 35 bewegbar ausgebildet. Die He-
bebühne 13 ist in eine untere Ruheposition absenkbar,
in der die geöffneten Seitengestelle 11; 12 in ihre ge-
schlossene Funktionsstellung verbringbar sind. Dabei ist
die Hebebühne 13 in ihrer unteren Ruheposition außer-
halb des Bewegungsbereichs des bewegbaren Seiten-
gestells 12 angeordnet. Vorzugsweise ist die Hebebühne
13 in ihrer Ruheposition derart außerhalb des Bewe-
gungsbereichs des bewegbaren Seitengestells 12 ange-
ordnet, dass sie unterhalb des bewegbaren Seitenge-
stells 12 angeordnet ist. Dabei kann die Hebebühne 13
in ihrer Ruheposition vorzugsweise zwischen den beiden
sich gegenüberliegenden Seitengestellteilen 33; 34 des
bewegbaren Seitengestells 12 angeordnet sein (Fig. 4).
Die Hebebühne 13 ist in der unteren Ruheposition vor-
zugsweise unterhalb eines untersten Druckwerkes 03;
04 angeordnet, insbesondere unterhalb eines Übertra-
gungszylinders 05; 06 und/oder eines Formzylinders 02;
14 eines untersten Druckwerkes 03; 04. In horizontaler
Richtung gesehen, ist die Hebebühne 13 ortsfest ange-
ordnet.
[0020] Die Hebebühne 13 und das Druckwerk 04 und/
oder der Übertragungszylinder 06 und /oder der Form-
zylinder 14 sind in Draufsicht betrachtet bezogen auf eine
horizontale Richtung überschneidend angeordnet.
[0021] In Fig. 2, in der sich die zwei abstandsverän-
derbaren Seitengestelle 11; 12 des Druckturms 01 in ih-
rer Funktionsstellung befinden, und in den Fig. 3 bis 6,
in denen sich die zwei abstandsveränderbaren Seiten-
gestelle 11; 12 des Druckturms 01 in ihrer Öffnungsstel-
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lung befinden, ist darüber hinaus mindestens ein, vor-
zugsweise der Hebebühne 13 zugeordnetes, z. B. an
mindestens einem Seitengestell 11; 12 angeordnete
Schutzeinrichtung 15, z. B. Geländerteil 15 dargestellt,
als Schutzmaßnahme zum Schutz der Bedienpersonals,
insbesondere vor Sturzgefahr in angehobener Arbeits-
position der Hebebühne 13. Dabei ist das mindestens
eine Geländerteil 15 an zwei benachbarten Seitengestel-
len 11; 12 gehalten. Eine relative Bewegung der zwei
benachbarten Seitengestelle 11; 12 bewegt das minde-
stens eine Geländerteil 15 in seine Ruheposition (Fig. 2)
bzw. seine Funktionsposition (Fig. 3 bis 6). Dabei ist das
mindestens eine Geländerteil 15 durch eine relative Be-
wegung der zwei benachbarten Seitengestelle 11; 12 aus
einer zumindest im Wesentlichen zusammengeklappten
Ruheposition in eine demgegenüber gestreckte Funkti-
onsposition bewegbar.
[0022] Mindestens eine, den begehbaren Zwischen-
raum der beiden in der Öffnungsstellung befindlichen
Seitengestelle 11; 12 begrenzende Schutzeinrichtung
15, die insbesondere als Geländerteil 15 ausgebildet ist,
ist in dem Druckturm angeordnet. Dabei ist die Schutz-
einrichtung 15 den Zwischenraum in Längsrichtung ei-
nes Übertragungszylinders 05; 06 begrenzend angeord-
net. Vorzugsweise ist auf beiden Seiten des Zwischen-
raums jeweils mindestens eine Schutzeinrichtung 15 an-
geordnet ist.
[0023] Jedes Geländerteil 15 umfasst zwei gelenkig
miteinander verbundene Schwenkteile 16; 17, von denen
eines an einem der beiden Seitengestelle 11 und ein an-
deres am anderen der beiden Seitengestelle 12
schwenkbar gelagert ist (Fig. 3 bis 6). Grundsätzlich ist
denkbar, dass das Geländerteil 15 aus mehr als zwei
Schwenkteilen 16; 17 besteht. Die Schwenkteile 16; 17
sind als Stäbe 16; 17 ausgebildet. Die beiden durch die
jeweilige gestellseitige Schwenkachse der Schwenkteile
16; 17 und die gemeinsame Schwenkachse der
Schwenkteile 16; 17 verlaufenden Geraden schließen
zwischen sich einen sich nach unten öffnenden Winkel
ein, der sowohl in der Ruheposition, als auch in der Funk-
tionsposition des Geländerteils 15 kleiner als 180° ist.
[0024] Je nach Höhe des Druckturms 01, Anzahl der
übereinander angeordneten Druckwerke 03; 04 und An-
zahl an angehobenen Arbeitspositionen definierter Höhe
der Hebebühne 13 sind zwischen den Seitengestellen
11; 12 mindestens zwei Geländerteile 15 vorgesehen,
die übereinander angeordnet sind.
[0025] Da die zwischen den sich in ihrer Öffnungsstel-
lung befindlichen Seitengestellen 11; 12 angeordnete
Hebebühne 13 zusätzlich zu einer unteren Ruheposition
mindestens eine angehobene Arbeitsposition definierter
Höhe aufweist, sind die Höhenpositionen der Geländer-
teile 15 vorzugsweise der jeweiligen Arbeitsposition de-
finierter Höhe zugeordnet.
[0026] Dabei ist grundsätzlich denkbar, dass die He-
bebühne 13 genau eine Arbeitsposition definierter Höhe
aufweist und dass dieser angehobenen Arbeitsposition
zwei übereinander angeordnete Geländerteile 15 zuge-

ordnet sind.
[0027] Als weitere Schutzmaßnahmen kann die Hebe-
bühne 13 über mindestens eine Notstopptaste verfügen,
welche bei einer Betätigung eine vertikale Bewegung der
Hebebühne 13 unterbricht und die Hebebühne 13 in ihrer
aktuellen Position hält, unabhängig davon, ob es sich
dabei um eine Arbeits- oder Ruheposition, oder um eine
beliebige Position dazwischen handelt. Eine Notstopp-
taste kann an einem oder an allen Geländerteilen 15 an-
geordnet sein und/oder an der Hebebühne 13 selbst.
Zum Schutz vor Einklemmung kann darüber hinaus eine
beispielsweise umlaufende Schaltleiste als Fußleiste an
der Hebebühne 13 montiert sein, welche beispielsweise
bei einer Übertretung mit einem Fuß, die Bewegung der
Hebebühne 13 ähnlich oder genau so wie die Notstopp-
taste unterbricht. Zusätzlich kann an der Unterseite der
Hebebühne 13 eine Sicherheitsplatte angeordnet sein,
welche bei einem Absenken der Hebebühne 13 und einer
Berührung mit einem unter der Hebebühne 13 befindli-
chen Objekt, wie beispielsweise einem Gegenstand, der
die Hebebühne 13 beschädigen oder verklemmen könn-
te, oder einer Person, die durch ein weiters Absenken
der Hebebühne 13 verletzt werden könnte, die Bewe-
gung der Hebebühne 13 ähnlich oder genau so wie die
Notstopptaste unterbricht.
[0028] Vorzugsweise ist die Hebebühne 13 als ein in
den Fig. 7 und 8 dargestellter Scherenhubtisch 13 aus-
gebildet. Der Scherenhubtisch 13 umfasst vorzugsweise
zwei miteinander gelenkig verbundene Scheren 18; 19
bzw. Scherenpaare 18; 19. Der Scherenhubtisch 13 um-
fasst darüber hinaus einen unteren Rahmen 20, an dem
ein Arm 21 einer Schere 19 bzw. eines Scherenpaares
19 schwenkbar gelagert ist. Der andere Arm 22 der Sche-
re 19 bzw. des Scherenpaars 19 ist am unteren Rahmen
20 verschieblich geführt. Hierzu trägt der andere Arm 22
der Schere 19 bzw. des Scherenpaars 19 vorzugsweise
Laufrollen 23. Der Scherenhubtisch 13 umfasst außer-
dem einen oberen Rahmen 24, an dem ein Arm 25 einer
Schere 18 bzw. eines Scherenpaares 18 schwenkbar
gelagert ist. Der andere Arm 26 der Schere 18 bzw. des
Scherenpaars 18 ist am oberen Rahmen 24 verschieb-
lich geführt. Hierzu trägt der andere Arm 26 der Schere
18 bzw. des Scherenpaars 18 vorzugsweise Laufrollen
28. Der obere Rahmen 24 trägt darüber hinaus eine
Tischplatte 27.
[0029] Zum Bewegen der Hebebühne 13 ist zumindest
ein Stellmittel 29, z. B. ein Zylinder 29 vorgesehen. Der
Zylinder 29 ist vorzugsweise als Hubzylinder 29 ausge-
bildet. Der Zylinder 29 ist vorzugsweise zwischen zwei
miteinander gelenkig verbundenen Armen 22; 26 der aus
den Scheren 19 und 18 bzw. Scherenpaaren 19 und 18
bestehenden Scherenanordnung 30 des Scherenhub-
tischs 13 wirkend angeordnet ist. Dabei ist der Zylinder
29 zwischen zwei gelenkig miteinander verbundenen Ar-
men 22; 26 zweier unterschiedlicher Scheren 19; 18 bzw.
Scherenpaaren 19; 18 der Scherenanordnung 30 wir-
kend angeordnet. Grundsätzlich ist auch denkbar, dass
der Zylinder 29 zwischen zwei gelenkig miteinander ver-
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bundenen Armen 21; 22 bzw. 25; 26 einer Schere 19
bzw. 18 bzw. eines Scherenpaares 19 bzw. 18 der Sche-
renanordnung 30 wirkend angeordnet ist.
[0030] Vorzugsweise ist ein einziger Zylinder 29 vor-
gesehen, der mittig zwischen den Scherenpaaren 18; 19
der Scherenanordnung 30 angeordnet ist.
[0031] Vorzugsweise ist der Zylinder 29 an minde-
stens einem seiner Enden an einem Schwenkhebel 31
schwenkbar gelagert. Der Zylinder 29 ist vorzugsweise
mit seinem einen Ende an einer unteren Schere 19
schwenkbar gelagert wobei der Kolben 32 des Zylinders
29 mit seinem entgegengesetzten Ende an einer oberen
Schere 18 schwenkbar gelagert ist. Dabei ist vorzugs-
weise das Ende des Kolbens 32 am Schwenkhebel 31
gelagert, der seinerseits an der oberen Schere 18
schwenkbar gelagert ist. Der zumindest eine Zylinder 29
ist vorzugsweise als Hydraulikzylinder 29 ausgebildet.
[0032] Wichtig ist hervorzuheben, dass auch die He-
bebühnen 09; 10 als Scherenhubtische ausgebildet sein
können.
[0033] Sowohl die an den außen liegenden Seiten des
Druckturms 01 angeordneten Hebebühnen 09 und 10,
als auch die zwischen den beiden sich in ihrer Öffnungs-
stellung befindlichen Seitengestellen 11; 12 des Druck-
turms 01 angeordnete Hebebühne 13 können anstelle
als ein Scherenhubtisch beispielsweise auch als ein in
Fig. 9 dargestellter, an einer Führungsschiene 39 oder
zwischen mehreren Führungsschienen 39 geführter Auf-
zug 36 mit Zahnstangen- oder Hubzylinderantrieb aus-
geführt sein. Der Aufzug 36 weist eine Plattform 40 auf,
welche mittels in eine oder mehrere vertikale Führungs-
schienen 39 greifenden Laufrollen 41 in vertikaler Rich-
tung beweglich geführt wird. Beim Zahnstangenantrieb
greift ein Ritzel 37 eines Antriebsmotors in eine Zahn-
stange 38 und erzeugt bei einer Betätigung des Antriebs-
motors eine lineare Relativbewegung zwischen Zahn-
stange 38 und Antriebsmotor. Jeder andere geeignete
Linearantrieb, wie beispielsweise ein Hydraulikzylinder,
der wie ein Stempel die Plattform 40 nach oben drückt,
ist dabei ebenso zum Antrieb des Aufzugs 36 vorstellbar.
Eine Zahnstange 38 kann dabei die Funktion einer Füh-
rungsschiene 39 übernehmen oder umgekehrt. Die min-
destens eine Führungsschiene 39 bzw. die mindestens
eine Zahnstange 38 ist dabei vorzugsweise am ortsfe-
sten Seitengestell 11 angeordnet. Am beweglichen Sei-
tengestell 12 ist vorzugsweise keine Führungsschiene
39 bzw. keine Zahnstange 38 angeordnet.
[0034] Ein beispielsweise zur Verwendung des Auf-
zugs 36 als eine der an den außen liegenden Seiten an-
geordneten Hebebühnen 09 oder 10 vorgesehenes Ge-
länder 42 ist als Schutzmaßnahme vor Herunterfallen
vorgesehen. Als weitere Schutzmaßnahmen kann der
Aufzug 36 über mindestens eine Notstopptaste 45 ver-
fügen, welche bei einer Betätigung eine vertikale Bewe-
gung des Aufzugs 36 unterbricht und den Aufzug 36 in
seiner aktuellen Position hält, unabhängig davon, ob es
sich dabei um eine Arbeits- oder Ruheposition, oder um
eine beliebige Position dazwischen handelt. Eine Not-

stopptaste 45 kann an dem Geländer 42, oder bei einer
Ausführung ohne Geländer 42 vorzugsweise zur Ver-
wendung des Aufzugs 36 als zwischen den beiden sich
in ihrer Öffnungsstellung befindlichen Seitengestellen
11; 12 angeordnete Hebebühne 13, an einem oder an
allen Geländerteilen 15 angeordnet sein und/oder am
Aufzug 36 selbst.
[0035] Zum Schutz vor Einklemmung kann darüber
hinaus eine beispielsweise um die Plattform 40 umlau-
fende Schaltleiste 43 in Form einer Fußleiste 43 am Auf-
zug 36 montiert sein, welche beispielsweise bei einer
Übertretung mit einem Fuß, die Bewegung des Aufzugs
36 ähnlich oder genau so wie die Notstopptaste 45 un-
terbricht. Zusätzlich kann an der Unterseite des Aufzugs
36 eine Sicherheitsplatte 44 angeordnet sein, welche bei
einem Absenken des Aufzugs 36 und einer Berührung
mit einem unter dem Aufzug 36 befindlichen Objekt, wie
beispielsweise einem Gegenstand, der den Aufzug 36
beschädigen oder verklemmen könnte, oder einer Per-
son, die durch ein weiters Absenken des Aufzugs 36 ver-
letzt werden könnte, die Bewegung des Aufzugs 36 ähn-
lich oder genau so wie die Notstopptaste 45 unterbricht.

Bezugszeichenliste

[0036]

01 Druckturm
02 Plattenzylinder; Formzylinder
03 Druckwerk
04 Druckwerk
05 Übertragungszylinder
06 Übertragungszylinder
07 Farbwerk
08 Farbwerk
09 Hebebühne
10 Hebebühne
11 Seitengestell
12 Seitengestell
13 Hebebühne, Scherenhubtisch
14 Plattenzylinder; Formzylinder
15 Schutzeinrichtung; Geländerteil
16 Schwenkteil, Stab
17 Schwenkteil, Stab
18 Schere, Scherenpaar
19 Schere, Scherenpaar
20 Rahmen, unten
21 Arm
22 Arm
23 Laufrolle
24 Rahmen, oben
25 Arm
26 Arm
27 Tischplatte
28 Laufrolle
29 Stellmittel; Zylinder, Hubzylinder, Hydraulikzylin-

der
30 Scherenanordnung
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6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

31 Schwenkhebel
32 Kolben
33 Seitengestellteil
34 Seitengestellteil
35 Fundament
36 Aufzug
37 Ritzel
38 Zahnstange
39 Führungsschiene
40 Plattform
41 Laufrolle
42 Geländer
43 Schaltleiste, Fußleiste
44 Sicherheitsplatte
45 Notstopptaste
46 Doppeldruckwerk

Patentansprüche

1. Druckturm (01) mit mindestens zwei übereinander
angeordneten Druckwerken (03; 04) und mit minde-
stens einer Hebebühne (09; 10; 13), wobei der
Druckturm (01) mindestens zwei relativ zueinander
in einer horizontalen Richtung abstandsveränderba-
re Seitengestelle (11; 12) umfasst, welche jeweils
mindestens zwei übereinander angeordnete Druck-
werke (03; 04) oder Teile (02; 14; 05; 06; 07; 08) von
mindestens zwei übereinander angeordneten
Druckwerken (03; 04) aufnehmen und von denen
zumindest ein Seitengestell (12) zwischen einer
Funktionsstellung, in der die Seitengestelle (11; 12)
zusammengeführt sind, und einer Öffnungsstellung,
in der sie voneinander beabstandet sind, bewegbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
ne einen begehbaren Zwischenraum der beiden in
der Öffnungsstellung befindlichen Seitengestelle
(11; 12) begrenzende Schutzeinrichtung (15) ange-
ordnet ist.

2. Druckturm nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schutzeinrichtung (15) den Zwi-
schenraum bezogen auf eine Längsrichtung eines
Übertragungszylinders (05; 06) begrenzend ange-
ordnet ist.

3. Druckturm nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf beiden Seiten des Zwischen-
raums jeweils mindestens eine Schutzeinrichtung
(15) angeordnet ist.

4. Druckturm nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Schutzeinrich-
tung (15) als Geländerteil (15) ausgebildet ist.

5. Druckturm nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein der Hebebühne (13)
zugeordnetes Geländerteil (15) an mindestens ei-

nem Seitengestell (11; 12) angeordnet ist.

6. Druckturm nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Gelän-
derteil (15) an zwei benachbarten Seitengestellen
(11; 12) gehalten ist.

7. Druckturm nach Anspruch 4 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine relative Bewegung zweier
benachbarter Seitengestelle (11; 12) das minde-
stens eine Geländerteil (15) in seine Ruheposition
bzw. seine Funktionsposition bewegt.

8. Druckturm nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Geländerteil (15) aus einer zumindest im Wesentli-
chen zusammengeklappten Ruheposition in eine
demgegenüber gestreckte Funktionsposition be-
wegbar ist.

9. Druckturm nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Gelän-
derteil (15) mindestens zwei gelenkig miteinander
verbundene Schwenkteile (16; 17) umfasst, von de-
nen eines der Schwenkteile (16) an einem der bei-
den Seitengestelle (11) und ein anderes Schwenkteil
(17) am anderen der beiden Seitengestelle (12)
schwenkbar gelagert ist.

10. Druckturm nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Ge-
länderteile (15) vorgesehen sind, die übereinander
angeordnet sind.

11. Druckturm nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine zwi-
schen den Seitengestellen (11; 12) angeordnete He-
bebühne (13) zusätzlich zu einer unteren Ruhepo-
sition mindestens eine angehobene Arbeitsposition
definierter Höhe aufweist.

12. Druckturm nach einem der Ansprüche 4 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Höhenpositionen
der Geländerteile (15) der jeweiligen Arbeitsposition
definierter Höhe zugeordnet ist.

13. Druckturm nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vier Druck-
werke (03; 04) übereinander angeordnet sind, und
dass jedes Druckwerk (03; 04) einen Übertragungs-
zylinder (05; 06), einen Formzylinder (02; 14) und
ein Farbwerk (07; 08) aufweist.
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